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Lehrgangsbeschreibung und Hinweise  
für den Jugendgruppenleiter Lehrgang  

 
 
 
 
Der Jugendgruppenleiter (JGL) ist ein Lehrgang der Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg in Zusammenarbeit mit der Landesjugendfeuerwehr Baden-
Württemberg. 
 
 
 
Allgemeines 
 

Mit dem Jugendgruppenleiter Lehrgang erhalten Jugendgruppenleiter die für ihre 
Tätigkeit erforderliche pädagogische Grundqualifikation. 
Die Teilnehmer des Jugendgruppenleiter Lehrgangs müssen die 
Truppmannausbildung Teil 1 erfolgreich abgeschlossen haben. 
Der Jugendgruppenleiter Lehrgang besteht aus einem zusammengehörenden 
Lehrgang mit 40 Unterrichtseinheiten, die frei - aber möglichst zeitnah - entweder auf 
zwei Wochenenden mit gemeinsamen Übernachtungen oder wahlweise auf 
Wochenende(n) sowie auf mehrere Abendtermine verteilt werden können.  
Da in den Jugendfeuerwehren häufig Programme mit Übernachtungen angeboten 
werden (Freizeiten, Zeltlager, Übungswochenende etc.), gehört die Übernachtung 
am Tagungsort auch zum Programm. Die Bereitschaft der Teilnehmer, diesen 
Klausureffekt zu nutzen und die Selbsterfahrung zu machen, wird vorausgesetzt. 
 
 
 
Jugendgruppenleiter Lehrgang  
 

Ziel ist die methodische und inhaltliche Einführung in die 
Jugendgruppenleitertätigkeit. Die Teilnehmer erarbeiten die grundlegenden Ziele der 
Jugendfeuerwehrarbeit sowie entsprechende Arbeitsgrundsätze und wichtige 
Rahmenbedingungen. 
 
 
Absagen 
 

• Sollte ein Teilnehmer nicht am Lehrgang teilnehmen können, so ist eine 
rechtzeitige Mitteilung an den Lehrgangsleiter unverzichtbar. 

• Absagen werden bis 5 Tage vor Lehrgangsbeginn anerkannt. Bei späteren 
Absagen sind die Lehrgangskosten in vollem Umfang zu entrichten. 



 
Teilnahmebestätigung 
 

Es gilt die aktuelle Verwaltungsvorschrift für die Feuerwehrausbildung VwV FW 
Ausbildung. 
Bei erfolgreicher Teilnahme wird eine Teilnahmebestätigung mit ausgehändigt. 
Ein Lehrgang gilt erst dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn eine 
Lehrgangsteilnehmerin bzw. ein Lehrgangsteilnehmer an allen Ausbildungseinheiten 
im vorgegebenen Stundensoll des Lehrgangs teilgenommen hat. Bei mehr als 2 
Fehlstunden können diese in anderen Lehrgängen der gleichen Lehrgangsart 
innerhalb 2 Jahren nachgeholt werden und ist vom Lehrgangsteilnehmer selbst zu 
koordinieren. 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
 

• Der Hausordnung des Veranstaltungsortes ist Folge zu leisten. 
• Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt. 

 
 
 
Albbruck, den 25. November 2009 
 
 
Für die Kreisjugendfeuerwehr Waldshut  
           
 
Udo Kaiser, Kreisjugendfeuerwehrwart 
 
 
 
Für den Kreisfeuerwehrverband Waldshut 
 
 
Manfred Rotzinger, Kreisverbandsvorsitzender 
 


